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Erwägungen

E. 1
Verfahrensgang

E. 1.1
Die Vorinstanz hat dem Beschuldigten ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot im Sinne von
Art. 67 Abs. 3 lit. d Ziff. 2 StGB auferlegt.

E. 1.2
Der Beschuldigte beantragt eventualiter, von einem Tätigkeitsverbot sei ab- zusehen (Urk.
30 S. 1, 7; Urk. 53 S. 8 ff.). Die Verteidigung macht geltend, es fehle dem Beschuldigten an
pädophilen Neigungen. Die fallrelevanten Dateien seien ge- mäss Polizeirapport (Urk. 1 S.
2) auf den gängigen Plattformen allgemein bekannt und seien nicht auf einschlägigen
Netzwerken zu finden. Es liege bei Kontakt mit solchen Dateien keine pädophile Neigung
vor. Erfahrungsgemäss würden solche Dateien aus Empörung oder zum Spass hochgeladen.
Sodann handle es sich
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Suchanfragen auf dem App Safari auf dem Mobiltelefon des Beschuldigten um Begriffe
rund um das Thema Pornografie, indes zweifelsohne nicht um verbotene Pornografie.
Aufgrund einer einzigen Suchanfrage, die in Richtung sexuelle Hand- lungen mit
Minderjährigen gehen könnte (vgl. Urk. 5/4 S. 10), könne deshalb kei- nesfalls auf das
Vorhandensein von pädophilen Neigungen geschlossen werden. Dies gelte umso mehr,
wenn man die Aussagen und Reaktionen des Beschuldigten zu dieser Thematik
berücksichtige (Urk. 30 S. 7 f.; Urk. 53 S. 9). Sodann liege ein besonders leichter Fall vor,
zumal es um ausgesprochen wenige Bilder, welche überdies grösstenteils identisch seien,
gehe, und welche in den gängigen Plattfor- men kursieren würden. Zu berücksichtigen sei
sodann auch der Umstand, dass der Beschuldigte im Tatzeitpunkt noch jung gewesen sei
und ihm die Hintergründe, unter welchen pornografische Erzeugnisse entstehen, und deren
Auswirkungen auf die abgebildeten Kinder wohl nicht in vollem Ausmass bewusst gewesen
seien. In diesem Zusammenhang sei auch die starke, invalidisierende Lernbehinderung und
der äussert tiefe IQ des Beschuldigten zu beachten. Überdies erscheine ein Tätig-
keitsverbot auch nicht notwendig, um den Beschuldigten von weiteren Straftaten
abzuhalten, wie sie Anlass für das Verbot seien. Es sei nicht ersichtlich, wie der
Beschuldigte mit einem Tätigkeitsverbot als Koch im zweiten Arbeitsmarkt oder als
Unihockey-Trainer davon abgehalten werden könnte, die Straftaten zu wiederho- len.
Schliesslich würde ein Tätigkeitsverbot den Beschuldigten erheblich einschrän- ken,
sowohl in Bezug auf seine Arbeitstätigkeit als auch in Bezug auf seine Tätigkeit als
Unihockey-Assistenztrainer. Es sei entsprechend von der Anordnung eines Tä-
tigkeitsverbots abzusehen (Urk. 30 S. 8; Urk. 53 S. 10 ff.). 2. Voraussetzung für die



Anordnung eines (lebenslänglichen) Tätigkeitsverbots

E. 1.3
Die Bildung einer Gesamtstrafe ist nur bei gleichartigen Strafen möglich. Un- gleichartige
Strafen sind kumulativ zu verhängen, da das Asperationsprinzip nur greift, wenn mehrere
gleichartige Strafen ausgesprochen werden. Mehrere gleich- artige Strafen liegen vor, wenn
das Gericht im konkreten Fall für jeden einzelnen Normverstoss gleichartige Strafen
ausfällen würde. Dass die anzuwendenden Strafbestimmungen abstrakt gleichartige Strafen
androhen, genügt nicht (BGE 142 IV 265 E. 2.3.2; BGE 138 IV 120 E. 5.2; je mit
Hinweisen).

E. 1.4
Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe sind in der Regel innerhalb des ordentlichen
Strafrahmens zu berücksichtigen und führen nur beim Vorliegen aus- serordentlicher
Umstände zur Erweiterung des Strafrahmens (BGE 136 IV 55 E. 5.8.). Dies entspricht
konstanter höchstrichterlicher Rechtsprechung (anstatt vieler: BGE 142 IV 265 E. 2.4.5;
Urteil des Bundesgerichts 6B_918/2020 vom 19. Januar 2021 E. 6.4.1), wobei das
Bundesgericht darauf zurückzukommen scheint (BGE 148 IV 96 E. 4.8).
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E. 1.5
Bei der Wahl der Strafart ist dem Verschulden des Täters, der Zweckmäs- sigkeit der Strafe,
ihren Auswirkungen auf die Täterschaft und auf ihr soziales Um- feld sowie ihrer
Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung zu tragen (BGE 147 IV
241 E. 3.2 S. 244 ff.; Urteil des Bundesgerichts 6B_658/2021 vom 27. Januar 2022 E. 2.3.1;
je mit Hinweisen).

E. 1.6
Das Gesetz sieht für das vorliegend schwerste Delikt der Pornografie im Sinne von Art. 197
Abs. 4 Satz 2 aStGB eine Strafandrohung von Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder
Geldstrafe vor. Mangels aussergewöhnlicher Umstände füh- ren Strafschärfungs- und
Strafmilderungsgründe nicht dazu, dass die Grenzen des ordentlichen Strafrahmens zu
verlassen wären. Mit Verweis auf die Vorinstanz ist für jedes der vorliegend zu
sanktionierenden Delikte eine Geldstrafe auszufällen. Dabei ist das Gericht an das
gesetzliche Höchstmass der Strafart (180 Tagessätze Geldstrafe, Art. 34 Abs. 1 StGB)
gebunden (Art. 49 Abs. 1 StGB). Zufolge des pro- zessualen Verschlechterungsverbots im
Berufungsverfahren (Art. 391 Abs. 2 StPO) fällt jedoch im vorliegenden Fall ohnehin keine
höhere Strafe als die von der Vorinstanz ausgesprochenen 120 Tagessätze Geldstrafe in
Betracht. 2. Konkrete Strafzumessung

E. 2
Berufungsumfang Der Beschuldigte hielt in seiner Berufungserklärung fest, das
vorinstanzliche Urteil werde vollumfänglich angefochten (Urk. 40 S. 3). Das bekräftigte er
anlässlich der Berufungsverhandlung (Prot. II S. 5; Urk. 53 S. 2). Entsprechend steht der
ange- fochtene Entscheid unter Berücksichtigung des Verschlechterungsverbots im Sinne
von Art. 391 Abs. 2 StPO gesamthaft zur Disposition.

E. 2.1



Wird jemand wegen Pornografie nach Art. 197 Abs. 4 oder Abs. 5 StGB verurteilt und
haben die Gegenstände oder Vorführungen sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum
Inhalt, so hat das Gericht gemäss Art. 67 Abs. 3 lit. d Ziff. 2 StGB grundsätzlich zwingend
ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot auszu- sprechen, welches dem Täter lebenslänglich
jede berufliche und organisierte
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Minderjährigen umfasst.

E. 2.1.1
Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 aStGB

E. 2.1.1.1
Betreffend die objektive Tatschwere ist zu berücksichtigen, dass der Be- schuldigte zwei
identische Videodateien innerhalb von 13 Minuten zweimal an einen nicht näher bekannten
Empfänger über seinen Instagram-Account verschickt hat, wobei die Videodateien über
eine Zeitdauer von 31 Sekunden ein offensichtlich minderjähriges, sehr junges,
vorpubertäres Mädchen beim Geschlechtsverkehr zeigen, das von einer männlichen Person
vaginal penetriert wird, wobei teilweise auch auf die Geschlechtsorgane gezoomt wird. Das
Video enthält zudem eine Tonaufnahme, auf der zu hören ist, wie das Mädchen stöhnt. Der
Inhalt dieser Videodatei muss deshalb als hochverwerfliche Kinderpornografie bezeichnet
werden. Innerhalb der Bandbreite denkbarer kinderpornografischer Erzeugnisse
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Aufnahme zumindest vordergründig keine Anzeichen von Zwang erkennen. Es ist zu
berücksichtigen, dass das betroffene Mädchen mit Gesicht erkennbar ist, was zusätzlich zu
dessen Erniedrigung beiträgt. Wenn die Vorinstanz festhält, das Verhalten des
Beschuldigten sei nicht zu bagatellisieren (Urk. 39 S. 19 f. mit Ver- weis auf BGE 128 IV
25 E. 3.a), ist ihr ohne Weiteres beizupflichten. Allerdings muss gesehen werden, dass
zwischen dem Inhalt des Videos und der Tathandlung des Beschuldigten klar zu
differenzieren ist: Der Beschuldigte war in keiner Weise irgendwie an der Produktion des
Videos beteiligt oder hätte diese unterstützt, sondern seine Tat beschränkte sich letztlich auf
zwei oder jedenfalls wenige Klicks, um das ihm auf unbekannte Weise zugekommene
Video dem Empfänger zuzu- senden. Ebenfalls ist zu beachten, dass der Beschuldigte das
Video zwar zweimal versandt hat, indessen zweimal an denselben – und einzigen –
Empfänger. Das "Verbreiten" beschränkte sich also auf einen alleinigen Adressaten. Und
hinzu kommt schliesslich, dass der Beschuldigte das Video auch nicht auf seinen eigenen
elektronischen Geräten gespeichert hielt. Wenn die Vorinstanz deshalb von einer äusserst
geringen kriminellen Energie ausgeht (Urk. 39 S. 20), ist ihr zuzustimmen.

E. 2.1.1.2
Subjektiv handelte der Beschuldigte direktvorsätzlich. Es muss ihm insbe- sondere
unmissverständlich bewusst gewesen sein, dass es sich bei der weiterge- leiteten Videodatei
um ein offensichtlich kinderpornografisches Erzeugnis handelt. Allerdings ist zu seinen
Gunsten anzunehmen, dass er das Video – ohne wirklich viel zu überlegen – letztlich in
einem Anflug von Dummheit versandt hat. Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass
der Beschuldigte aufgrund einer Lern- schwäche eine IV-Rente erhält, sich ärztlich
bescheinigt lediglich über einen IQ von 78 ausweist (Urk. 31/2) und nur im zweiten
Arbeitsmarkt tätig ist. Mit der Vorinstanz (Urk. 39 S. 20) ist deshalb davon auszugehen,



dass sich der Beschuldigte der Trag- weite seines Handelns nicht vollumfänglich bewusst
war, was die Vorwerfbarkeit leicht reduziert.

E. 2.1.1.3
Für den Versand des Videos erscheint deshalb eine Einsatzstrafe im un- tersten Bereich des
Strafrahmens in der Höhe von 120 Tagessätzen Geldstrafe – und mithin einem Fünfzehntel
der Maximalstrafe – als angemessen. Wenn die
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gemäss Anklagevorwurf Abschnitt 1, lit. b (von welchem Vorwurf der Be- schuldigte im
Berufungsverfahren indessen freigesprochen wird) eine Einsatzstrafe von 90 Tagen festsetzt
(Urk. 39 S. 21), so ist das zu milde. Auch wenn das Ver- schulden des Beschuldigten
letztlich als sehr leicht zu bezeichnen ist, muss der hohen Verwerflichkeit des Inhalts des
Videos in angemessenem Rahmen Rech- nung getragen werden.

E. 2.1.2
Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 5 Satz 2 aStGB

E. 2.1.2.1
Der Tatbestand der Pornografie i.S.v. Art. 197 Abs. 5 Satz 2 aStGB sieht einen Strafrahmen
von bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vor.

E. 2.1.2.2
Der Beschuldigte hat in einer WhatsApp-Gruppe einen Sticker ("Me and my sister")
zugeschickt erhalten, welcher den zumindest angedeuteten Ge- schlechtsverkehr von hinten
zwischen einem eindeutig unter 18-jährigen Jungen und einer weiteren (mutmasslich
ebenfalls minderjährigen, weiblichen) Person dar- stellt. Die Geschlechtsteile der
Beteiligten sind nicht zu sehen. Zusätzlich ins Ge- wicht fällt die Bildaufschrift "Me and my
sister", die auf eine Inzest-Handlung hin- deutet. Vordergründig ist nicht ersichtlich, dass
mittels Zwang auf die Beteiligten eingewirkt worden wäre. Das Gesicht des Jungen ist
erkennbar, was zusätzlich zu seiner Erniedrigung beiträgt. Den Sticker hat der Beschuldigte
in einem WhatsApp- Chat zugesandt erhalten, auf seinem Mobiltelefon aber nicht aktiv
abgespeichert, sondern nur im WhatsApp-Chat in Besitz behalten. Subjektiv handelte der
Beschul- digte vorsätzlich. Wiederum müssen die Beweggründe letztlich offen gelassen
werden. Die objektive Tatschwere erfährt durch die subjektiven Komponenten der Tat
keine Relativierung. Das Verschulden ist als sehr leicht zu qualifizieren.

E. 2.1.2.3
Für die Asperation und die Bemessung der Gesamtstrafe ist dem Verhältnis der einzelnen
Taten untereinander, ihrem Zusammenhang, ihrer grösseren oder geringeren
Selbständigkeit sowie der Gleichheit oder Verschiedenheit der verletz- ten Rechtsgüter und
Begehungsweisen Rechnung zu tragen. Der Gesamtschuld- beitrag des einzelnen Delikts
wird dabei geringer zu veranschlagen sein, wenn die Delikte zeitlich, sachlich und situativ
in einem engen Zusammenhang stehen (Urteil
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eine nur ganz leichte Asperation angemessen.

E. 2.1.3
Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 5 Satz 1 aStGB



E. 2.1.3.1
Der Tatbestand der Pornografie i.S.v. Art. 197 Abs. 5 Satz 1 aStGB sieht einen Strafrahmen
von bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vor.

E. 2.1.3.2
Der Beschuldigte hat in einem WhatsApp-Chat einen Sticker (zweimal in- nerhalb weniger
Stunden) empfangen, welcher eine Comic-Zeichnung der Power- puff Girls abbildet, wie
sie das erigierte Glied von Professor Utonium in der Hand halten. Die virtuelle Zeichnung
ist sehr abstrakt gehalten und befindet sich an der Grenze der (Nicht-)Strafbarkeit. Das
Erzeugnis wurde offensichtlich nicht zwecks sexueller Erregung verschickt, sondern aus
reiner Dummheit zur Belustigung des Chat-Partners. Der Beschuldigte hat den Sticker nur
zugeschickt erhalten, nicht ak- tiv abgespeichert. Er hat diesen bloss im Chatverlauf im
Besitz behalten. Betreffend die subjektive Tatschwere kann auf die vorstehenden
Erwägungen verwiesen wer- den. Das Verschulden ist als ausserordentlich leicht zu
qualifizieren. Insbesondere angesichts des Verhältnisses und engen sachlichen
Zusammenhangs mit den vor- stehend beurteilten Vorwürfen und der geringen
Selbständigkeit dieses Verhaltens erscheint eine minimale Asperation angemessen.

E. 2.1.4
Gewaltdarstellung im Sinne von Art. 135 Abs. 1bis aStGB

E. 2.1.4.1
Der Tatbestand der Gewaltdarstellungen i.S.v. Art. 135 Abs. 1bis aStGB sieht einen
Strafrahmen von bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vor.

E. 2.1.4.2
Der Beschuldigte hat in einem WhatsApp-Chat einen Sticker empfangen, der einen in
gröbster Weise zerstückelten, blutüberströmten Menschen mit abge- trennten Extremitäten
und Kopf zeigt. Es handelt sich um ein abscheuliches Bild, dass die Tötung von Menschen
auf brutalste Weise offen verherrlicht. Hinzu kommt die Bildaufschrift "LEGO", welche die
dargestellte Gewalt zusätzlich bagatellisiert. Der Beschuldigte hat den Sticker nur
zugeschickt erhalten, nicht aktiv abgespei- chert, sondern bloss im Chatverlauf in Besitz
behalten. Betreffend die subjektive Tatschwere kann auf die vorstehenden Erwägungen
verwiesen werden. Das
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waltdarstellungen immer noch als sehr leicht. In Anwendung des Asperations- prinzips ist
die Strafe für die Gewaltdarstellungen deshalb nochmals geringfügig zu erhöhen.

E. 2.1.5
Schliesslich vermag der Umstand, dass der Beschuldigte am 30. März 2023, als die
Videodateien mit kinderpornografischem Inhalt von seinem Instagram- Account versendet
wurden, bei der Arbeit war, nichts zu ändern. Die Vorinstanz weist zu Recht darauf hin,
dass der Beschuldigte, auch wenn er einer Arbeit im geschützten Rahmen nachging, nicht
so eng betreut gewesen sein wird, dass ihm keine freie Minute verblieb, um beispielsweise
in der Pause oder beim Gang zur Toilette auf dem Mobiltelefon eine Nachricht zu
versenden oder Aktionen auf seinen Social-Media-Profilen auszuführen. Dass er dies bei
einer solchen Gelegenheit nicht hätte machen sollen, da er hätte befürchten müssen, dabei
beobachtet zu werden, erscheint nicht nachvollziehbar, zumal es üblich ist, in Pausen auch



gele- gentlich sein Mobiltelefon zu behändigen, wobei man nicht ohne Weiteres die Akti-
vität einer Person auf dem Display sieht, und ein Arbeitgeber weder Anlass noch das Recht
dazu hat, die Aktivitäten auf dem Mobiltelefon seiner Arbeitnehmer zu überwachen. Es ist
daher davon auszugehen, dass der Beschuldigte ohne Weite- res Gelegenheiten hatte, auch
bei der Arbeit zumindest für kurze Zeit ungestört sein Mobiltelefon zu benutzen und die
entsprechende Videodatei (zweimal) zu ver- senden.

E. 2.1.6
Unter Berücksichtigung der vorhandenen Beweismittel und Indizien, welche ein
eindeutiges Gesamtbild ergeben, verbleiben mithin keine vernünftigen Zweifel daran, dass
der Beschuldigte die betreffende Videodatei anklagegemäss zweimal per Instagram an
einen Dritten verschickt hat. Der objektive Anklagesachverhalt ist damit – mit der
genannten Modifikation hinsichtlich des Inhalts der Datei – erstellt.

E. 2.1.7
Subjektiv bestreitet der Beschuldigte, wissentlich und willentlich gehandelt zu haben.
Betreffend den Anklagevorwurf Abschnitt 1, lit. a, sind indessen weder An-
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Beschuldigte unabsichtlich gehandelt hat. Dies gilt umso mehr, als das Video gleich
zweimal innerhalb von 13 Minuten versendet wurde, sodass ein Versehen ausgeschlossen
werden kann. Es ist gestützt auf das Beweisergebnis zu schlies- sen, dass der Beschuldigte
diese Mediendatei wissentlich und willentlich versendet sowie um den
kinderpornografischen Inhalt gewusst hat.

E. 2.2
In besonders leichten Fällen kann das Gericht ausnahmsweise von der Anordnung eines
solchen Tätigkeitsverbots absehen, wenn ein solches nicht notwendig erscheint, um den
Täter von der Begehung weiterer gleichartiger Straf- taten abzuhalten (Art. 67 Abs. 4bis
StGB). Von der Anordnung eines Tätigkeitsver- botes darf jedoch nicht abgesehen werden,
wenn der Täter wegen eines der in Art. 67 Abs. 4bis lit. a StGB aufgeführten Delikte
verurteilt worden ist oder wenn die- ser gemäss den international anerkannten
Klassifikationen pädophil ist (lit. b). Die Voraussetzungen für das Absehen von einem
lebenslänglichen Tätigkeitsverbot gemäss Art. 67 Abs. 4bis StGB sind eng ausgestaltet. Es
muss sich kumulativ um einen besonders leichten Fall handeln, und das Tätigkeitsverbot
darf nicht notwen- dig erscheinen, um den Täter von der Begehung weiterer einschlägiger
Sexual- straftaten am geschützten Personenkreis abzuhalten. Nicht notwendig erscheint ein
Tätigkeitsverbot gestützt auf die Botschaft dann, wenn dem Täter eine gute Pro- gnose
gestellt werden kann, weil Anhaltspunkte für eine Wiederholungsgefahr feh- len. Die
Botschaft hält dazu fest, dass die Frage, ob ein Verbot nicht notwendig erscheine, um den
Täter von der Begehung weiterer Sexualstraftaten abzuhalten, vom Gericht – wie bei der
Frage des bedingten Strafvollzuges (Art. 42 Abs. 1 StGB) – aufgrund einer
Gesamtwürdigung beantwortet werden müsse. Für eine Einschätzung des Rückfallrisikos
sei ein möglichst vollständiges Bild der Täterper- sönlichkeit unabdingbar; falls nötig, auch
mittels eines psychiatrischen Gutachtens. Seien die Voraussetzungen erfüllt, so liege der
ausnahmsweise Verzicht auf die Anordnung eines lebenslänglichen Tätigkeitsverbotes im
Ermessen des Gerichtes (BBl 2016 6161 f.; BGE 149 IV 161 E. 2.5.1 ff.; Urteile des
Obergerichts des Kantons Zürich SB240470 vom 24. Februar 2025 E. III.2; SB210115 vom
7. Sep- tember 2021 Erw. IV.2.; SB210131 vom 20. August 2021 E. V.1.). Die Botschaft



nennt einige Konstellationen, in denen das Gericht gestützt auf Art. 67 Abs. 4bis StGB
ausnahmsweise von einem Tätigkeitsverbot nach Art. 67 Abs. 3 und 4 StGB absehen
könnte (BBl 2016 6162 f.): Eine 20-jährige Person hat im Rahmen einer Liebesbeziehung
mit einer 15-jährigen Person einvernehmlich sexuelle Kontakte (z.B. Zungenküsse), eine
Kioskverkäuferin verkauft einem Minderjährigen ein "Sex-
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ein Kurzvideo mit pornografischem Inhalt, das von anderen, unter 16 Jahre alten
Schulkollegen selbst gedreht wurde, geteilt und auf dem Mobiltelefon belas- sen, oder eine
Frau lässt zu, dass ihr Ehemann sie vor der minderjährigen Baby- sitterin demonstrativ
"begrapscht" bzw. wehrt sich nicht dagegen. Aus diesen mög- lichen Anwendungsfällen
geht hervor, dass häufig Jugendliche bzw. junge Erwach- sene im Grenzalter betroffen sind
und/oder es sich um offensichtliche Bagatellfälle handelt, die keinerlei Bezug zu Pädophilie
aufweisen. Das Gericht hat sich im Ein- zelfall bei der Beurteilung, ob die Voraussetzungen
von Art. 67 Abs. 4bis StGB erfüllt sind und von der Anordnung eines Tätigkeitsverbots
ausnahmsweise abgesehen werden kann, an diesen Beispielfällen zu orientieren (BGE 149
IV 161 E. 2.5.6 mit Hinweis auf die Botschaft). 3. Anwendung auf den vorliegenden Fall

E. 2.2.1
Hinsichtlich der persönlichen Verhältnisse und des Vorlebens des Beschuldigten kann
grundsätzlich auf die zutreffenden Ausführungen der Vor- instanz verwiesen werden (Urk.
30 S. 23). Wesentliche Änderungen in persönlicher oder beruflicher respektiver finanzieller
Hinsicht haben sich seit der erst- instanzlichen Hauptverhandlung nicht ergeben. Aus dem
Vorleben und den per- sönlichen Verhältnissen des Beschuldigten ergeben sich keine
strafzumessungs- relevanten Umstände.

E. 2.2.2
Der Beschuldigte ist nicht vorbestraft, was sich strafzumessungsneutral auswirkt.

E. 2.2.3
Weitere strafzumessungsrelevante Kriterien in der Person des Beschuldigten sind nicht
ersichtlich, namentlich war der Beschuldigte nicht geständig und zeigte entsprechend auch
keine Reue. Es sind keinerlei Anhaltspunkte für eine erhöhte Strafempfindlichkeit
ersichtlich.

E. 2.2.4
Wenn die Verteidigung des Weiteren vorbringt, ein Grossteil der zur Anklage gebrachten
Delikte liege schon längere Zeit zurück und entsprechend sei eine Strafreduktion angezeigt,
kann ihr nicht gefolgt werden. Die Voraussetzungen für Art. 48 Abs. 1 lit. e StGB sind mit
Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtspre- chung vorliegend nicht erfüllt (vgl. BGE
140 IV 145 E. 3.1; BGE 132 IV 1 E. 6.2).

E. 2.2.5
Entgegen der Verteidigung (Urk. 30 S. 6) ist die Dauer des Strafverfahrens nicht als
überdurchschnittlich lange zu qualifizieren. Dass das Strafverfahren für den Beschuldigten
durchaus belastend ist, ist nachvollziehbar. Eine derart grosse psychische Belastung, welche
eine Strafminderung rechtfertigen würde, ist indes – entgegen der Verteidigung (Urk. 30 S.
6) – nicht ersichtlich.
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E. 2.3
Auszufällende Strafe Nach dem Gesagten erweist sich die von der Vorinstanz ausgefällte
Gesamtstrafe von 120 Tagessätzen Geldstrafe insgesamt wohl als etwas zu milde. Sie
erscheint aber auch nicht als unangemessen und ist nicht zuletzt mit Blick auf das Ver-
schlechterungsverbot zu bestätigen.

E. 2.3.1
Es ist unbestritten und aufgrund der Akten ohne Weiteres erstellt, dass die Bild- bzw.
Mediendateien gemäss den Anklagevorwürfen Abschnitt 2, lit. a, und Ab- schnitt 3, lit. a
und c, auf dem Mobiltelefon des Beschuldigten abgespeichert waren. Gemäss dem
Ergebnisbericht zur Mobiltelefon-Datenanalyse der Kantonspolizei Zürich vom 24. Januar
2024 wurde die Datei "daa2a57d-c793-4c02-b760- 8b04324da64c.webp" am 17. Mai 2023,
um 19:13 Uhr, auf dem Mobiltelefon des Beschuldigten über die WhatsApp-Gruppe
"J._____" empfangen (zugestellt von ei- nem Teilnehmer namens "L._____"; Urk. 5/4 S. 5;
Anklagevorwurf Abschnitt 2, lit. a). Es handelt sich dabei um einen sog. "Sticker", der
einen in gröbster Weise zerstückelten Menschen mit abgetrennten Extremitäten und Kopf
zeigt (mit der Auf- schrift "LEGO"). Gemäss demselben Bericht wurde die Datei
"06e6a25e-a1b9- 4d79-9bdb-35f19db1dbf4.webp" ebenfalls am 17. Mai 2023, um 19:13
Uhr, auf dem Mobiltelefon des Beschuldigten über die WhatsApp-Gruppe "J._____"
empfangen (ebenfalls zugestellt vom Teilnehmer namens "L._____"; Urk. 5/4 S. 4;
Anklagevor- wurf 3a). Es handelt sich dabei ebenfalls um einen sog. "Sticker", der einen
eindeu- tig minderjährigen Jungen beim – zumindest angedeuteten – Geschlechtsverkehr
mit einer anderen Person (mutmasslich einer minderjährigen weiblichen Person) zeigt.
Schliesslich belegt der genannte Bericht, dass die Datei "30bef886-ed2a-
4a98-bd74-16a4333a2c37 .webp" am 4. September 2020, um 11:09 Uhr, und am 5.
September 2020, 01:51 Uhr, auf dem Mobiltelefon des Beschuldigten von einem
Teilnehmer namens "M._____" via WhatsApp empfangen wurde (Urk. 5/4 S. 6; An-
klagevorwurf 3c). Dieser "Sticker" zeigt eine nicht tatsächliche (virtuelle) sexuelle
Handlung, wobei die eindeutig minderjährig dargestellten "Powerpuff Girls" das eri- gierte
Glied von Professor Utonium in den Händen halten. Alle diese "Sticker" wur- den in den
betreffenden Chatverläufen aufgefunden, d.h. sie wurden dort nicht ge- löscht.

E. 2.3.2
Der Beschuldigte bestreitet, von der Existenz dieser Dateien auf seinem Mobiltelefon
gewusst und diese betrachtet zu haben. Die Verteidigung bringt vor,
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gust 2023 mindestens 1003 Nachrichten verschickt worden, also rund 10 Nachrich- ten pro
Tag. In der WhatsApp-Gruppe "K._____" mit 360 Teilnehmenden seien im Zeitraum von
10. April 2023 bis 13. August 2023 61'879 Nachrichten verschickt worden, also mehr als
400 Nachrichten pro Tag, teilweise sogar 1000 Nachrichten pro Tag. Es liege auf der Hand,
dass der Beschuldigte nicht alle diese Nachrichten gelesen haben könne. Entsprechend
könne er auch nicht wissen, ob ihm vielleicht einmal eine illegale Bilddatei geschickt
worden sei. Sodann sei nicht bekannt, wann der Beschuldigte die automatische Speicherung
im WhatsApp deaktiviert habe. Es sei anzunehmen, dass die Funktion immer wieder
aktiviert gewesen sei; anders liessen sich die über 200'000 Bilder und über 12'000 Filme,
die auf dem Mobiltele- fon des Beschuldigten gefunden worden seien, nicht erklären.
Ferner könnten die Einstellungen auch im Zuge eines Updates verändert worden sein (Urk.



30 S. 4 ff.). Der Beschuldigte selbst erklärte bei der ersten staatsanwaltschaftlichen Einver-
nahme auf die Frage, wie seine Einstellungen in WhatsApp und Snapchat seien, wenn er
Bilder erhalte: "Seit neustem habe ich deaktiviert, dass es nicht mehr spei- chert." (Urk. 4/1
F/A 43). Früher sei er in Gruppenchats mit Leuten gewesen, die er in einem Club oder so
kennengelernt habe. Da seien teilweise über 1000 Nachrich- ten gekommen. Diese lese man
halt nicht alle durch. Er habe die Teilnehmenden der Chats teilweise nicht einmal gekannt
(Urk. 4/1 F/A 44 f.). Bei der zweiten staats- anwaltschaftlichen Einvernahme gab er an, die
WhatsApp Gruppe "J._____" sei von einem Kollegen im Hinblick auf Club-Besuche
gegründet worden. Die meisten Teilnehmer seien Freunde gewesen, er wisse aber nicht
mehr, wer alles dabei ge- wesen sei (Urk. 4/2 F/A 24 ff.). Die WhatsApp-Gruppe
"K._____" betreffe eine Or- ganisation, für welche man Promos für Partys machen könne
und so auf die Gäs- teliste einer Party komme. Manchmal habe er in dieser Gruppe pro Tag
1000 Nach- richten erhalten (Urk. 4/2 F/A 35). Auf den nachgewiesenen Erhalt des Bildes
ge- mäss Anklage Abschnitt 2, lit. a, angesprochen, erklärte der Beschuldigte, er kenne den
Teilnehmer "L._____", könne sich aber nicht daran erinnern, dieses Bild erhal- ten zu haben
(Urk. 4/2 F/A 54 ff.). Mit Bezug auf das ihm in der Gruppe "K._____" zugestellte Bild
erklärte er, in jenem Chat seien so viele Nachrichten geschrieben worden, dass er nicht alles
durchgelesen habe. In den anderen Chats habe er es
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habe er nicht alles gelesen (Urk. 4/2 F/A 57). Darauf aufmerksam gemacht, dass die Polizei
angegeben habe, dass auf dem sichergestellten Mobiltelefon die auto- matische Speicherung
der Mediendateien in der Galerie des Mobiltelefons nicht eingestellt gewesen sei (Urk. 4/2
F/A 63; Urk. 5/4 S. 9), sagte der Beschuldigte, dass er nichts von dem wisse; er habe
plötzlich – von seinem Anwalt – davon er- fahren, dass man die automatische Speicherung
von Daten ein- und ausstellen könne (Urk. 4/2 F/A 63 f.).

E. 2.3.3
Bei den Dateien gemäss den Anklagevorwürfen Abschnitt 2, lit. a, und Abschnitt 3, lit. a
und c, die auf dem Mobiltelefon des Beschuldigten aufgefunden wurden, handelt es sich um
sog. "Sticker". Gemäss dem Ergebnisbericht zur Mobiltelefon-Datenanalyse der
Kantonspolizei Zürich vom 24. Januar 2024 handelt es sich dabei um kleine Bilder bzw.
Animationen, die in Chats verschickt werden. Solche Sticker können sowohl einzeln als
auch in ganzen sog. Packs herunter- geladen und installiert werden, sowie auch selber
hergestellt werden (Urk. 5/4 S. 3, Fn. 3). Der Bericht hält sodann explizit fest, dass ein
Sticker beim Empfang auto- matisch heruntergeladen und angezeigt werde (Urk. 5/4 S. 3,
Fn. 3). Demzufolge kann mit Bezug auf die genannten Sticker nicht relevant sein, dass die
Funktion der automatischen Speicherung in der Applikation WhatsApp auf dem
Mobiltelefon des Beschuldigten im Zeitpunkt der Sicherstellung deaktiviert war (vgl. Urk.
5/4 S. 9). Gemäss dem referenzierten Bericht werden Sticker so oder anders automatisch
gespeichert. Aus den Akten geht sodann nicht hervor, dass diese Sticker (auch) in der
Galerie des Beschuldigten abgespeichert gewesen wären. Es muss daher zu seinen Gunsten
– entgegen der Anklage und dem vorinstanzlichen Urteil – davon ausgegangen werden,
dass er die Sticker nicht aktiv abgespeichert hat, sondern ihm diese nur in den
WhatsApp-Chats zugeschickt wurden, und dass diese nur in diesen Chats – automatisch –
abgespeichert waren (sowie in weiteren, für ihn nicht ersichtlichen Ordnern, in denen das
System automatisch Duplikate erstellt; vgl. Urk. 5/4 S. 4 ff.). Es fragt sich daher, ob dem
Beschuldigten bewusst sein musste, dass er in den betreffenden Chats die fraglichen Sticker



empfangen hat.
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E. 2.3.4
Den Sticker gemäss Anklagevorwurf Abschnitt 3, lit. c, hat der Beschuldigte im
WhatsApp-Chat mit der Person "M._____" empfangen, indem dieser ihm die Dateien am 4.
September 2020, 11:09 Uhr, und am 5. September 2020, 01:51 Uhr, zugesandt hat. Aus
dem aktenkundigen Ausschnitt dieses Chats geht hervor, dass der Beschuldigte jeweils
unmittelbar nach Erhalt des Stickers an M._____ zurück- geschrieben hat, sodass ohne
Weiteres davon ausgegangen werden kann, dass er den Sticker (zweimal) zur Kenntnis
genommen hat (Urk. 5/4 S. 8).

E. 2.3.5
Die beiden Sticker gemäss Anklagevorwurf Abschnitt 2, lit. a, und Ab- schnitt 3, lit. a, hat
der Beschuldigte im WhatsApp-Chat "J._____" empfangen, in- dem der Teilnehmer
"L._____" diese am 17. Mai 2023, jeweils um 19:13 Uhr, in diesem Chat verschickt hat.
Aus dem aktenkundigen Ausschnitt dieses Chats geht nicht hervor, wann der Beschuldigte
in der Folge das nächste Mal eine Nachricht im betreffenden Chat verschickt hat. Der
Beschuldigte und die Verteidigung haben indessen geltend gemacht, dass in diesem Chat
pro Tag etwa rund 10 Nachrichten verschickt worden seien. Im Gegensatz zum Chat
"K._____", in dem täglich rund 500-1000 Nachrichten verschickt worden sind, handelt es
sich dabei – entgegen der Verteidigung (Urk. 53 S. 6) – jedoch um eine ohne Weiteres
überschaubare Anzahl Nachrichten, sodass nicht davon ausgegangen werden kann, dass der
Be- schuldigte – der sich aktenkundig aktiv an diesem Chat beteiligt hat (Urk. 5/4 S. 6 f.) –
die betreffenden Nachrichten nicht zur Kenntnis genommen hat. Ihm musste daher bewusst
sein, dass sich die anklagegegenständlichen Sticker nach wie vor im WhatsApp-Chat
befinden und dass er entsprechend nach wie vor – jederzeit – darauf zugreifen kann.

E. 2.3.6
Der Anklagesachverhalt gemäss den Vorwürfen Abschnitt 2, lit. a, und Ab- schnitt 3, lit. a
und c, ist damit – mit Ausnahme des aktiven und bewussten Abspei- cherns durch den
Beschuldigten – erstellt. Der Beschuldigte hatte Kenntnis davon, dass die
anklagegegenständlichen Sticker in den betreffenden Chats abgespei- chert waren und dass
er so jederzeit auf diese zugreifen konnte.

E. 2.4
Tagesatzhöhe Die Tagessatzhöhe ist angesichts der nach wie vor schlechten finanziellen
Verhält- nisse des Beschuldigten (vgl. Urk. 30 S. 6; Urk. 46/1-4; Urk. 52 S. 1) auf das Mini-
mum von Fr. 30.– festzusetzen (Art. 34 Abs. 2 StGB), was denn auch dem Even- tualantrag
der Verteidigung entspricht (Urk. 30 S. 6). 3. Vollzug Der Vollzug der Strafe ist unter
Ansetzung der gesetzlich minimalen Probezeit von zwei Jahren aufzuschieben (Art. 44 Abs.
1 StGB). Ebenso ist mit der Vorinstanz auf eine Verbindungsbusse zu verzichten. In Bezug
auf diese beiden Punkte wäre eine Änderung des vorinstanzlichen Entscheids schon
aufgrund des Verschlechte- rungsverbots von Art. 391 Abs. 2 StPO nicht möglich. V.
Tätigkeitsverbot 1. Urteil der Vorinstanz und Standpunkt des Beschuldigten

E. 2.4.1



Aus dem Ergebnisbericht zur Mobiltelefon-Datenanalyse der Kantonspolizei Zürich vom
24. Januar 2024 geht hervor, dass die Datei "af5dd6ef-ed4d-4f57-b399-
749444b6eb6a.webp" am 12. Juli 2023, um 08:18 Uhr, auf dem Mobiltelefon des
Beschuldigten über die WhatsApp-Gruppe "K._____" von einem Teilnehmer na- mens
"N._____" empfangen und im betreffenden Chatverlauf nicht gelöscht wurde (Urk. 5/4 S.
5).

E. 2.4.2
Auf dem anklagegegenständlichen Bild (Urk. 5/4 S. 5), einem sog. "Sticker", ist –
mutmasslich – ein Affe zu sehen, dessen Augen mit dem Daumen einer menschlichen Hand
verdeckt werden. Unterhalb des Kinns bzw. Halses des Affen befindet sich ein länglicher
silberner Gegenstand. Dass es sich dabei um eine Waffe handelt und entsprechend das
Erschiessen des Affen dargestellt wird, wie die Anklage behauptet, kann allerdings nicht
eindeutig festgestellt werden. Der An- klagesachverhalt lässt sich daher bereits in objektiver
Hinsicht nicht erstellen, wes- halb der Beschuldigte in diesem Punkt freizusprechen ist.

E. 2.4.3
Der Anklagesachverhalt gemäss Abschnitt 2, lit. b, lässt sich auch in subjek- tiver Hinsicht
nicht erstellen. Der Beschuldigte hat den betreffenden Sticker in der WhatsApp-Gruppe
"K._____" erhalten, welche 360 Teilnehmer umfasste, von de- nen der Beschuldigte viele
nicht kannte, und in welcher in einem Zeitraum von rund vier Monaten knapp 62'000
Nachrichten verschickt worden waren (Urk. 5/4 S. 9), was im Schnitt knapp 500
Nachrichten pro Tag entspricht. Gemäss der plausiblen Aussage des Beschuldigten seien
teilweise pro Tag 1000 Nachrichten verschickt worden (Urk. 4/1 F/A 44 f.; Urk. 4/2 F/A 35,
57). Angesichts dieser Anzahl von Nach- richten, die der Beschuldigte in diesem Chat
täglich empfangen hat, ist es ohne Weiteres nachvollziehbar und plausibel, dass er nicht
sämtliche Nachrichten gele- sen hat. Entsprechend erweist es sich als zweifelhaft, ob der
Beschuldigte den Empfang des betreffenden Sticker bemerkt hat. Auch aus diesem Grund
ist der Beschuldigte in diesem Punkt freizusprechen.
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E. 2.5
Subjektiv ist Vorsatz oder zumindest Eventualvorsatz erforderlich, gerichtet auf sämtliche
objektiven Tatbestandsmerkmale, namentlich auch hinsichtlich des normativen
Tatbestandsmerkmals der Pornografie. Dabei genügt es, wenn der Täter dieses Merkmal im
Sinne der landläufigen Anschauung eines Laien ver- standen hat. Bezüglich des
Tatbestandsmerkmals des Besitzes erfordert dieser Besitz- und Herrschaftswillen. Diesen
manifestiert, wer um die automatische Speicherung der strafbaren pornografischen Daten
weiss und diese im Nachgang an eine Internetsitzung nicht löscht, auch wenn er darauf
nicht mehr zurückgreift (BGE 137 IV 208 E. 4.2.2; WEDER, in: DONATSCH,
StGB-Kommentar, 21. Aufl. 2022, Art. 197 N 24b, 30).

E. 2.5.1
Aus dem Ergebnisbericht zur Mobiltelefon-Datenanalyse der Kantonspolizei Zürich vom
24. Januar 2024 geht hervor, dass zwei Dateien, die eindeutig minder- jährige Mädchen in
sexualisiertem Kontext zeigen, auf dem Mobiltelefon des Be- schuldigten aufgefunden
wurden (Urk. 5/4 S. 3). Diese beiden Bilder konnten in- dessen keinem Chat zugeordnet
werden, weshalb keine Angaben über die Her- kunft der Bilder gemacht werden können.



Bei den aufgefundenen Dateien handle es sich nicht um Originaldateien, sondern um
Arbeitskopien, die durch das Betriebssystem automatisch – in Verbindung mit der
Synchronisation der iCloud – erstellt worden seien. Es müsse daher davon ausgegangen
werden, dass die Dateien zu einem früheren Zeitpunkt in der Fotogalerie des Mobiltelefons
des Be- schuldigten abgespeichert gewesen seien, dann aber zu einem unbekannten Zeit-
punkt gelöscht worden seien. Auf dem Mobiltelefon selber seien diese Bilder nicht mehr
sichtbar gewesen (Urk. 5/4 S. 3).

E. 2.5.2
Gestützt auf dieses Beweismaterial lässt sich nicht erstellen, auf welche Weise,
insbesondere über welchen Kommunikationskanal, die betreffenden Bilder auf das
Mobiltelefon des Beschuldigten gelangten. Neben WhatsApp kommen auch andere Kanäle
in Frage. Weil aus den Akten einzig hervorgeht, dass bei der Applikation WhatsApp eine
automatische Speicherung deaktiviert war, dies aber mit Bezug auf andere Applikationen
nicht feststeht, kann nicht ausgeschlossen wer- den, dass der Beschuldigte, unmittelbar
nachdem er die beiden Bilder (ungewollt) empfangen hatte und diese automatisch
gespeichert worden waren, sofort gelöscht hat. Der Anklagesachverhalt lässt sich daher
nicht erstellen. Der Beschuldigte ist von diesem Vorwurf freizusprechen. III. Rechtliche
Würdigung 1. Ausgangslage

E. 2.6
Die zwei identischen Videodateien gemäss Anklagevorwurf Abschnitt 1, lit. a zeigen ein
eindeutig unter 18-jähriges Mädchen, welches von einer männlichen Person vaginal
penetriert wird. Der Beschuldigte hat mit dem zweimaligen Versen- den des Videos über
seinen Instagram-Account diese Datei mit klar kinderporno- grafischem Inhalt wissentlich
und willentlich, und damit vorsätzlich, einer Dritt- person zugänglich gemacht, wobei
angesichts der konkreten Umstände von einer Handlungseinheit auszugehen ist und
entsprechend lediglich einfache Tatbege- hung vorliegt. Das gemäss Anklagevorwurf
Abschnitt 1, lit. a, erstellte Verhalten des Beschuldigten ist als Pornografie im Sinne von
Art. 197 Abs. 4 Satz 2 aStGB zu qualifizieren.

E. 2.7
Die gemäss Anklagevorwurf Abschnitt 3, lit. a, auf dem Mobiltelefon des Beschuldigten
gespeicherte Mediendatei (Sticker "Me and my sister") zeigt den (zumindest angedeuteten)
Geschlechtsverkehr zwischen einem eindeutig minder- jährigen Jungen und einer weiteren
(mutmasslich weiblichen und ebenfalls minder- jährigen) Person. Gemäss erstelltem
Sachverhalt hatte der Beschuldigte dieses Bild konsumiert, d.h. bewusst angeschaut, und –
indem er es nicht aus dem WhatsApp-Chat "J._____" gelöscht hat – bewusst besessen.
Beides erfolgte ausschliesslich zu Zwecken des Eigenkonsums. Das Verhalten gemäss
Anklage- vorwurf Abschnitt 3, lit. a, ist als Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 5 Satz 2
aStGB zu würdigen.
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E. 2.8
Schliesslich zeigt die gemäss Anklagevorwurf Abschnitt 3, lit. c, auf dem Mobiltelefon des
Beschuldigten gespeicherte Mediendatei (Sticker) eine Comic- zeichnung mit eindeutig
minderjährig dargestellten Mädchen, namentlich den Pow- erpuff Girls, welche das
erigierte Glied von Professor Utonium in der Hand halten, was ohne Weiteres als nicht



tatsächliche (virtuelle) sexuelle Handlung mit Minder- jährigen qualifiziert werden muss.
Gemäss erstelltem Sachverhalt hat der Beschul- digte auch dieses Bild konsumiert, d.h.
bewusst angeschaut, und – indem er es nicht aus dem WhatsApp-Chat mit "M._____"
gelöscht hat – bewusst besessen. Beides erfolgte ausschliesslich zu Zwecken des
Eigenkonsums. Das Verhalten ge- mäss Anklagevorwurf Abschnitt 3, lit. c, ist als
(einfache) Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 5 Satz 1 aStGB zu würdigen.

E. 2.9
Entsprechend hat sich der Beschuldigte der Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 Satz
2 aStGB (Anklagevorwurf Abschnitt 1, lit. a), der Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 5
Satz 2 aStGB (Anklagevorwurf Abschnitt 3, lit. a) und der Pornografie im Sinne von Art.
197 Abs. 5 Satz 1 aStGB (Anklagevorwurf Abschnitt 3 lit. c) strafbar gemacht. 3.
Gewaltdarstellungen

E. 3
Formelles

E. 3.1
Mit den Schuldsprüchen wegen Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5
Satz 1 und 2 aStGB erfüllt der Beschuldigte je eine Katalogtat gemäss Art. 67 Abs. 3 lit. d
Ziff. 2 StGB. Entsprechend ist im Grundsatz zwingend ein Tätigkeitsverbot auszusprechen.
Zu prüfen bleibt einzig, ob von einem solchen aufgrund von Art. 67 Abs. 4bis StGB
abgesehen werden kann.

E. 3.2
Beim Tatbestand der Pornografie handelt es sich grundsätzlich um einen der leichteren
Tatbestände des Sexualstrafrechts – insbesondere verglichen mit den übrigen Tatbeständen,
die als Katalogtaten für ein Tätigkeitsverbot nach Art. 67 Abs. 3 StGB aufgeführt sind. Die
vom Beschuldigten konkret verübten Tathandlungen wiegen sodann angesichts des
Spektrums von möglichen Handlun- gen, welche unter den Tatbestand der Pornografie zu
subsumieren sind, insgesamt sehr leicht. Hinsichtlich der objektiven und der subjektiven
Tatschwere ist betreffend Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 aStGB (Versand
des Videos) von einem sehr leichten, betreffend Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 5
Satz 2 StGB (Erhalt Sticker "Me and my sister" im WhatsApp-Chat) von einem noch
leichteren und betreffend Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 5 Satz 1 aStGB (Sticker
"Powerpuff Girls") von einem ausserordentlich leichten Verschulden des Beschuldigten
auszugehen (vgl. E. IV.2.1.). Wie bereits bei der
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attestieren und hat er das Video gedankenlos an einen Empfänger gesandt bzw. die Sticker
ebenso gedankenlos im WhatsApp-Chat belassen, ohne das zu hinter- fragen – bzw. in
gewissem Masse auch hinterfragen zu können. Es ist deshalb im gesamten Spektrum der
möglichen Taten, die Anlass für ein lebenslängliches Tä- tigkeitsverbot mit Minderjährigen
geben können, von einem besonders leichten Fall im Sinne von Art. 67 Abs. 4bis StGB
auszugehen. Der Versand des Videos an einen einzigen Empfänger und das Belassen der
beiden "Sticker" im WhatsApp-Chat sind aus den genannten Gründen qualitativ durchaus
mit den in der Botschaft erwähnten Beispielen vergleichbar. Daran ändert nichts, dass
vorliegend der Inhalt des vom Beschuldigten weitergeleiteten Videos – letztlich aber bis zu
einem gewissen Masse tatbestandsimmanent – schwere Kinderpornografie betrifft, was



denn auch der Grund für die ausgesprochene, nicht im alleruntersten Bereich liegende
Gelds- trafe von 120 Tagessätzen ist. Entscheidend ist – wie bereits erwähnt – die sehr
geringe kriminelle Energie des kognitiv beschränkten Beschuldigten, der letztlich aus reiner
Dummheit völlig unüberlegt und mit nur wenigen Klicks ein kinderporno- grafisches Video
an einen Empfänger weitergeleitet und zwei kinderpornografische "Sticker" im
WhatsApp-Chat belassen hat. Die Sachlage ist somit insbesondere auch nicht mit jener zu
vergleichen, die im Entscheid des Bundesgerichts 6B_25/2024 vom 7. Mai 2025 gegeben
war, in welchem die Erstinstanz bei einer Geldstrafe von ebenfalls 120 Tagessätzen (und
allerdings noch einer Verbindungs- busse) zwar noch auf die Anordnung eines
lebenslänglichen Tätigkeitsverbots ver- zichtet hatte, die Rechtsmittelinstanzen dann jedoch
ein solches angeordnet hat- ten. Namentlich standen dort deutlich mehr Dateien
pornografischen Inhalts als vor- liegend zur Diskussion. Und gleichermassen nicht
vergleichbar sind die Umstände des Entscheids des Bundesgerichts 6B_194/2024 vom 17.
Mai 2024, wo es bei einer Geldstrafe von wiederum 120 Tagessätzen (und einer
Verbindungsbusse) um mehrfache tatsächliche sexuelle Zudringlichkeiten gegenüber drei
minderjährigen Schwestern ging.

E. 3.3
Wie erwähnt, kann das Gericht in besonders leichten Fällen von der Anord- nung eines
Tätigkeitsverbotes absehen, wenn ein solches Verbot nicht notwendig erscheint, um den
Täter von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten, wie sie
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schuldigte pädophile Neigungen haben könnte. Die Straftaten, derentwegen er heute
verurteilt wird, beging er nicht etwa aus Interesse am Inhalt der betreffenden Dateien,
sondern – wie bereits erwogen – letztlich aus Gedankenlosigkeit bzw. Dummheit. Konstant
stellte der Beschuldigte denn auch in allen Befragungen ein sexuelles Interesse an
Minderjährigen dezidiert in Abrede (Urk. 4/1 F/A 50; Urk. 4/2 F/A 68 ff.; Urk. 52 S. 10).
Belegt wird dies auch dadurch, dass die polizeiliche Durchsuchung des Mobiltelefons des
Beschuldigten unter über 200'000 Bild- und 12'500 Videodateien nur gerade – wie sich
heute zeigt – zwei im Zusammenhang mit Kinderpornografie strafbare Bilder zutage
förderte (worunter zudem auch eine kaum strafwürdige virtuelle Darstellung sexueller
Handlungen). Das über Instagram weitergeleitete Video hatte der Beschuldigte nicht auf
seinem Gerät gespeichert. In Bezug auf die polizeilich ebenfalls festgestellte Suchanfrage
"wo ist es erlaubt, das ein 23 jähriger mit einer 11 jährigen sex hat?", welche die Vorinstanz
"irritiert" zur Kenntnis genommen hat, gilt hinsichtlich Relevanz Ähnliches zu sagen: Diese
Suchanfrage war die einzige unter den aus dem Mobiltelefon des Beschuldigten
extrahierten gesamthaft 1'068 Suchen, welche der Polizei als einschlägig verdäch- tig
aufgefallen ist (Urk. 5/4 S. 10), und selbstredend kann diese Anfrage allein kein Indikator
für eine Pädophilie sein. In einer Gesamtbetrachtung ist dem Beschuldig- ten deshalb
fraglos eine günstige Prognose zu stellen. In Bezug auf eine allfällige Wiederholungsgefahr
betreffend Delikte, wie sie vorliegend zu beurteilen waren, ist sodann zu unterstreichen,
dass ein Tätigkeitsverbot nicht nur nicht notwendig ist, um den Beschuldigten von einem
Rückfall abzuhalten, sondern auch gänzlich sinnlos dahingehend wäre, als ein
Tätigkeitsverbot einen Täter offensichtlich nicht davon abhalten könnte, elektronisch
kinderpornografische Bilder abzuspeichern oder auch zu versenden. Dass der Beschuldigte
anderweitige Delikte sexueller Natur gegenüber Minderjährigen, insbesondere auch sog.
"hands-on-Delikte", be- gehen könnte – namentlich im Rahmen seiner Tätigkeit als



Unihockey-Assistenz- trainer, welche Tätigkeit ihm offensichtlich viel bedeutet (vgl. seine
Schilderungen in der Berufungsverhandlung, Urk. 52 S. 3 f.) –, kann nach dem Vorgesagten
füglich ausgeschlossen werden.
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E. 3.4
Entsprechend sind vorliegend die Voraussetzungen für das Absehen von einem
lebenslänglichen Tätigkeitsverbot gemäss im Sinne von Art. 67 Abs. 4bis StGB erfüllt und
es ist entsprechend von der Anordnung eines Tätigkeitsverbots im Sinne von Art. 67 Abs. 3
lit. d Ziff. 2 StGB abzusehen. VI. Beschlagnahmungen Ausgangsgemäss ist mit Verweis auf
die Erwägungen der Vorinstanz (Urk. 39 S. 30 f.) das beschlagnahmte Mobiltelefon des
Beschuldigten (iPhone 13 inklusive SIM-Karte, Asservat-Nr. A017'679'764) definitiv
einzuziehen und zu vernichten, wobei dem Beschuldigten vorab die Möglichkeit zu
gewähren ist, bei der Kantons- polizei Zürich, Asservaten-Triage, schriftlich zu beantragen,
dass von seinen per- sönlichen Daten, welche nicht Teil des vorliegenden Verfahrens waren
und nicht gegen geltendes Recht verstossen, auf eigene Kosten und gegen separate Rech-
nung Kopien erstellt und ihm ausgehändigt werden. VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen
1. Bei diesem Verfahrensausgang – auch unter Berücksichtigung des partiellen Freispruchs
– rechtfertigt es sich, das erstinstanzliche Kosten- und Entschädi- gungsdispositiv
(Dispositiv-Ziffern 6, 7 und 8) zu bestätigen. 2. Die Gerichtsgebühr für das
Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 16 Abs. 1 i.V.m. § 14 sowie § 2 Abs. 1 lit. b–d
GebV OG auf Fr. 3'600.– festzusetzen. 3. Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die
Parteien nach Massgabe ih- res Obsiegens und Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der
Beschuldigte unterliegt mit seinen Anträgen betreffend Schuldspruch (teilweise) und Strafe
und obsiegt in Bezug auf den partiellen Freispruch, der letztlich nur eine mehrfache
Tatbegehung entfallen lässt, sowie betreffend den Antrag auf Absehen von der Anordnung
eines Tätigkeitsverbots. Dementsprechend rechtfertigt es sich, ihm die Kosten des Beru-
fungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung, zur Hälfte
aufzuerlegen und zur Hälfte auf die Gerichtskasse zu nehmen.

- 43 - 4. Die amtliche Verteidigung, Rechtsanwalt lic. iur. X._____ macht im Berufungs-
verfahren einen Aufwand von Fr. 4'193.00 (inkl. MwSt.) geltend, was ausgewiesen ist und
angemessen erscheint (Urk. 51). Rechtsanwalt lic. iur. X._____ ist entspre- chend für seine
Aufwendungen im Berufungsverfahren zu entschädigen. 5. Die Kosten der amtlichen
Verteidigung sind zur Hälfte definitiv und zur Hälfte einstweilen auf die Gerichtskasse zu
nehmen. Die Rückzahlungspflicht des Be- schuldigten ist gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO im
Umfang einer Hälfte vorzubehalten. Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte A._____ ist
schuldig der Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 aStGB (Anklage- ■ vorwurf
Abschnitt 1, lit. a); der Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 5 Satz 2 aStGB (Anklage-
■ vorwurf Abschnitt 3, lit. a); der Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 5 Satz 1 aStGB
(Anklage- ■ vorwurf Abschnitt 3, lit. c); der Gewaltdarstellungen im Sinne von Art. 135
Abs. 1bis aStGB (Ankla- ■ gevorwurf Abschnitt 2, lit. a). 2. Der Beschuldigte A._____
wird freigesprochen von den Vorwürfen der Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 Satz
2 StGB (Anklagevor- ■ wurf Abschnitt 1, lit. b); der Pornografie im Sinne von Art. 197
Abs. 5 Satz 2 StGB (Anklagevor- ■ wurf Abschnitt 3, lit. b); der Gewaltdarstellungen im
Sinne von Art. 135 Abs. 1 Satz 1 StGB ■ (Anklagevorwurf Abschnitt 2, lit. b). 3. Der
Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 30.–.



- 44 - 4. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre
festgesetzt. 5. Von der Anordnung eines Tätigkeitsverbots im Sinne von Art. 67 Abs. 3 lit. d
Ziff. 2 StGB wird abgesehen. 6. Das mit Verfügung der Staatsanwaltschaft See / Oberland
vom 12. Juni 2024 beschlagnahmte Mobiltelefon iPhone 13 inkl. SIM-Karte (Asservat- Nr.
A017'679'764) wird eingezogen und – nachdem die Rechte des Beschul- digten gemäss
nachfolgendem Absatz gewahrt wurden – der Kantonspolizei Zürich, Asservaten-Triage,
zur Vernichtung überlassen. Dem Beschuldigten wird eine Frist von 20 Tagen ab Eintritt
der Rechtskraft dieses Entscheids angesetzt, um bei der Kantonspolizei Zürich, Asservaten-
Triage, schriftlich zu beantragen, dass von seinen persönlichen Daten, wel- che nicht Teil
des vorliegenden Verfahrens waren und nicht gegen geltendes Recht verstossen, auf eigene
Kosten und gegen separate Rechnung Kopien erstellt und ihm ausgehändigt werden.

E. 3.5
Ein Herstellen oder eine andere Handlung gemäss Art. 135 Abs. 1 aStGB liegt nicht vor.
Unter neuem Recht wäre der Beschuldigte – entgegen der Anklage und der Vorinstanz –
deshalb nicht nach Art. 135 Abs. 1 Satz 1 StGB strafbar, son- dern nach dem privilegierten
Tatbestand von Art. 135 Abs. 2 Satz 1 StGB, der die gleiche Strafdrohung wie Art. 135
Abs. 1bis aStGB enthält.

- 30 - IV. Strafe und Vollzug 1. Vorbemerkungen

E. 4
Anklageprinzip

E. 4.1
Nach dem Anklagegrundsatz bestimmt die Anklageschrift den Gegenstand des
Gerichtsverfahrens (Umgrenzungsfunktion; Art. 9 und Art. 325 StPO; Art. 29 Abs. 2 sowie
Art. 32 Abs. 2 BV; Art. 6 Ziff. 1 und Ziff. 3 lit. a sowie lit. b EMRK). Das Gericht ist an
den in der Anklage wiedergegebenen Sachverhalt gebunden (Immu- tabilitätsprinzip), nicht
aber an dessen rechtliche Würdigung durch die Anklagebe- hörde (vgl. Art. 350 StPO). Die
Anklage hat die der beschuldigten Person zur Last gelegten Delikte in ihrem Sachverhalt so
präzise zu umschreiben, dass die Vor- würfe in objektiver und subjektiver Hinsicht
genügend konkretisiert sind. Das Akku- sationsprinzip bezweckt zugleich den Schutz der
Verteidigungsrechte und dient dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Informationsfunktion).
Die beschuldigte Per- son muss unter dem Gesichtspunkt der Informationsfunktion aus der
Anklage er- sehen können, wessen sie angeklagt ist. Das bedingt eine zureichende
Umschrei- bung der Tat. Entscheidend ist, dass der Betroffene genau weiss, welcher
konkreter Handlungen er beschuldigt und wie sein Verhalten rechtlich qualifiziert wird,
damit er sich in seiner Verteidigung richtig vorbereiten kann. Er darf nicht Gefahr laufen,
erst an der Gerichtsverhandlung mit neuen Anschuldigungen konfrontiert zu wer- den (BGE
143 IV 63, E. 2.2 m.w.Nw.).

E. 4.2
Wie detailliert der Sachverhalt umschrieben werden muss, hängt auch von den Umständen
des Einzelfalls ab, insbesondere von der Schwere der Vorhalte, der Komplexität der
Subsumtion und in gewissem Masse auch von der Beweislage. Die Anforderungen an die
Umschreibungsdichte der Anklage sind mithin relativer Natur und haben sich am Zweck
des Anklagegrundsatzes auszurichten. Ungenau- igkeiten sind solange nicht von
entscheidender Bedeutung, als für die beschuldigte Person keine Zweifel darüber bestehen,



welches Verhalten ihr angelastet wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_1416/2020 vom 30.
Juni 2021, E. 1.3).
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E. 4.3
Der Anklagegrundsatz ist verletzt, wenn die beschuldigte Person für Taten verurteilt wird,
bezüglich welcher die Anklageschrift den inhaltlichen Anforderungen nicht genügt, bzw.
wenn das Gericht mit seinem Schuldspruch über den ange- klagten Sachverhalt hinausgeht
(Urteil des Bundesgerichts 6B_1262/2021 vom 23. März 2022, E. 3.1). Nicht jedes
Abweichen vom Anklagesachverhalt stellt aber eine Verletzung des Anklagegrundsatzes
dar. Nach einer vom Bundesgericht regelmässig verwendeten Formulierung hindert der
Anklagegrundsatz das Gericht nicht daran, die beschuldigte Person aufgrund eines
gegenüber der Anklage abge- änderten Sachverhalts zu verurteilen, wenn das gerichtliche
Beweisverfahren er- gibt, dass sich das Tatgeschehen in einzelnen Punkten anders
abgespielt hat, als im Anklagesachverhalt dargestellt, vorausgesetzt, die Änderungen
betreffen bloss Punkte, die für die rechtliche Qualifikation des Sachverhalts nicht
ausschlaggebend sind, und es wurde der beschuldigten Person Gelegenheit eingeräumt,
dazu Stel- lung zu nehmen (vgl. etwa Urteile des Bundesgerichts 6B_638/2019 vom 17.
Ok- tober 2019, E. 1.4.2; 6B_1262/2021 vom 23. März 2022, E. 3.1; 6B_50/2018 vom

E. 4.4
In der Anklageschrift wird dem Beschuldigten u.a. vorgeworfen, er habe am 30. März 2023
um 19:19 Uhr und um 19:32 Uhr von seinem Arbeitsort an der B._____-strasse ... in …
Zürich aus mit seinem Instagram-Account "A'._____" über den
Instagram-Messenger-Dienst zwei identische Videodateien mit tatsächlichen sexuellen
Handlungen mit Minderjährigen an einen nicht näher bekannten Empfän- ger
(Instagram-Account "C._____") versendet, wobei er dieses Video vorgängig

- 9 - von einer nicht näher bekannten Person erhalten habe. In diesem Video sei ein
eindeutig unter 18-jähriger Junge zu sehen, der von einer männlichen Person anal penetriert
werde. Der Beschuldigte habe bei seinem Handeln zumindest in Kauf genommen, dass es
sich bei der von ihm verbreiteten Datei um einen Film gehan- delt habe, der sexuelle
Handlungen mit minderjährigen Personen zeigte, wobei er gewusst habe, dass jegliche
Handhabe mit derartigen Erzeugnissen verboten sei (Anklagesachverhalt, Abschnitt 1, lit. a;
Urk. 13 S. 2 f.).

E. 4.5
Wie nachfolgend dargelegt wird, lässt sich dieser Teil des Anklagesachver- halts aufgrund
des Beweisergebnisses bis auf einen Punkt erstellen (s. dazu unten, E. II.2.1). Als
offensichtlich unrichtig erweist sich die Anklage jedoch mit Bezug auf den behaupteten
Inhalt des genannten Videos. Dieses zeigt nicht einen eindeutig unter 18-jährigen Jungen,
der von einer männlichen Person anal penetriert wird, sondern ein eindeutig unter
18-jähriges Mädchen, das von einer männlichen Per- son vaginal penetriert wird. Diese
Differenz zum Anklagesachverhalt, die in keiner Weise relevant ist für die rechtliche
Würdigung oder die Verteidigungsstrategie, er- weist sich in concreto als geringfügig,
sodass, nachdem dem Beschuldigten das rechtliche Gehör anlässlich der
Berufungsverhandlung gewährt wurde (Prot. II S. 6), im Sinne der vorerwähnten
Rechtsprechung auf den leicht modifizierten Sachverhalt abgestellt werden darf.



E. 4.6
Die Verteidigung hat eine Verletzung des Anklageprinzips nicht gerügt. Ihr war
offensichtlich von Anfang an klar, welches Video der Beschuldigte nach Ansicht der
Anklagebehörde per Instagram verschickt haben soll. Der CyberTipline Report des
NCMEC Nr. … vom 4. Februar 2023, der das vorliegende Verfahren überhaupt erst in
Gang gesetzt hat, verweist auf zwei Dateien ("yGgS-
zxRj5ge3XsMC338954565_6135577263175339_379000 9153264327768_n.mp4" und
"4f0wfGCbU5hFCNfD337756938_59775221223305 96_38705799151022491
47_n.mp4"), die am 30. März 2023, 17:19 UTC (also 19:19 Uhr Schweizer Zeit), bzw. am
30. März 2023, 17:32 UTC (also 19:32 Uhr Schweizer Zeit), vom Insta- gram-Account des
Beschuldigten an einen Instagram-Account mit dem Namen "C._____" übermittelt worden
seien (Urk. 2/4). Diese Angaben sind auch im Bericht der Bundeskriminalpolizei (Urk. 2/1,
samt CyberTipLine Report Nr. …; Urk. 2/2)

- 10 - enthalten, der auf den erwähnten Report des NCMEC verweist. Darin sind zudem
Standbilder abgedruckt (Urk. 2/2 S. 3), die eindeutig mit dem sich in den Akten
befindenden Video (Urk. 2/3) übereinstimmen. Dass die Anklage auf dieses Video
verweist, ist offensichtlich, zumal sie die von der NCMEC übermittelten Angaben (Datum,
Zeitpunkte, Absender- und Empfänger-Account) erwähnt. Zudem wurde dem
Beschuldigten in der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 7. Dezember 2023
eröffnet, dass ihm der Upload zweier identischer Videodateien über Instagram vorgeworfen
werde, in denen ein eindeutig unter 18-jähriger Junge zu sehen sei, der von einer
männlichen Person anal penetriert werde (Urk. 4/1 F/A 27 ff.), wobei ihm mit Bezug auf
diesen Vorwurf die Fotodoku- mentation der Kantonspolizei Zürich vom 4. Mai 2023 (Urk.
2/7) und der CyberTi- pLine Report Nr. … des NCMEC vorgehalten wurde (Urk. 4/1 F/A
29 ff.). Dem Be- schuldigten musste daher klar sein, um welches Video es geht. Sodann
enthält die erwähnte Fotodokumentation ein Standbild des bei den Akten liegenden Videos
(Urk. 2/3), das eindeutig erkennen lässt, dass es in Wahrheit um ein Video geht, das
tatsächliche sexuelle Handlungen mit einem minderjährigen Mädchen zeigt.

E. 4.7
Unter diesen Umständen erwiese sich eine Rückweisung der Anklage zur Verbesserung als
rein formalistischen Leerlauf. Das Anklageprinzip erfüllt keinen Selbstzweck, sondern soll
im Kern nur, aber immerhin, sicherstellen, dass die Ver- teidigungsrechte des
Beschuldigten gewahrt werden. Das ist vorliegend ohne Wei- teres der Fall. Der
Beschuldigte war zu keinem Zeitpunkt im Unklaren darüber, um welches Video – nämlich
die sich bei den Akten befindende, unter der Aktennum- mer 2/3 gelistete Mediendatei – es
mit Bezug auf den ersten Anklagevorwurf (lit. a) geht. Das Versehen der Anklägerin war
und ist offensichtlich. Es wäre für die Ver- teidigung (und die Vorinstanz) bereits bei
einmaliger Betrachtung des aktenkundi- gen Videos bzw. nur schon der daraus erstellten
Standbilder erkennbar gewesen.

E. 4.8
Es darf daher ohne Weiteres ein Urteil ergehen, das in dem Sinne – margi- nal – vom
Anklagesachverhalt abweicht, als im anklagegegenständlichen Video nicht ein eindeutig
minderjähriger Junge zu sehen ist, der von einer männlichen Person anal penetriert wird,
sondern ein eindeutig minderjähriges Mädchen, das von einer männlichen Person vaginal
penetriert wird.
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E. 4.9
Soweit die Verteidigung ausführt, die Anklage nenne mit Bezug auf den ers- ten
Anklagevorwurf (lit. a) den Arbeitsort des Beschuldigten als Deliktsort, der sich gemäss
Anklage an der B._____-strasse ..., … Zürich, befinde, was unzutreffend sei, denn der
Beschuldigte arbeite im D._____, Am E._____, in F._____ (Urk. 53 S. 5), ist ihr
zuzustimmen. Offensichtlich führt die Anklage in diesem Zusammen- hang lediglich die
Domiziladresse der Stiftung G._____ als Arbeitgeberin des Be- schuldigten auf, ohne die
effektive Arbeitsstätte des Beschuldigten zu nennen (vgl. Urk. 39 S. 10). Eine Verletzung
des Anklageprinzips ist darin nicht zu erkennen. Dem Beschuldigten war klar, dass ihm die
Anklage vorwirft, von seinem (effektiven) Arbeitsort aus die fraglichen Medienerzeugnisse
versandt zu haben. Zudem ist die Tatzeit klar eingegrenzt. Es handelt sich um eine in jeder
Hinsicht unerhebliche Ungenauigkeit hinsichtlich des Tatorts, die ohne Verletzung des
Anklagegrundsat- zes korrigiert werden kann (s. die in E. I.4.3 zit. Rspr.). II. Sachverhalt 1.
Ausgangslage

E. 7
Das erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv (Ziff. 6, 7 und 8) wird bestätigt.

E. 8
Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 3'600.00 ; die weiteren
Kosten betragen: Fr. 4'193.00 amtliche Verteidigung

E. 9
Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der amt- lichen
Verteidigung, werden dem Beschuldigten zur Hälfte auferlegt und zur Hälfte auf die
Gerichtskasse genommen. Die Kosten der amtlichen Verteidi- gung werden zur Hälfte
definitiv und zur Hälfte einstweilen auf die Gerichts- kasse genommen. Die
Rückzahlungspflicht des Beschuldigten bleibt im Um- fang einer Hälfte gemäss Art. 135
Abs. 4 StPO vorbehalten.

E. 10
Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- 45 - die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des ■ Beschuldigten
(übergeben) die Staatsanwaltschaft See/Oberland (versandt) ■ sowie in vollständiger
Ausfertigung an die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des ■
Beschuldigten die Staatsanwaltschaft See/Oberland ■ das Bundesamt für Polizei,
Bundeskriminalpolizei, Guisanplatz 1A, ■ 3003 Bern und nach unbenütztem Ablauf der
Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfälli- ger Rechtsmittel an die amtliche Verteidigung
(hinsichtlich Dispositivziffer 6) ■ die Vorinstanz ■ die Kantonspolizei Zürich,
KDM-ZD-A (Asservatetriage) (hinsichtlich ■ Dispositivziffer 6) die Koordinationsstelle
VOSTRA/DNA mit Formular A ■

E. 11
Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf- sachen erhoben
werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollständigen,
begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der gemäss Art. 35 und 35a BGerR zuständigen
strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des



Bundesgerichtsgesetzes vorgeschriebe- nen Weise schriftlich einzureichen. Die
Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach
den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts- gesetzes.

- 46 - Obergericht des Kantons Zürich I. Strafkammer Zürich, 4. September 2025 Der
Präsident: Die Gerichtsschreiberin: lic. iur. M. Langmeier MLaw A. Donatsch Zur
Beachtung: Der/die Verurteilte wird auf die Folgen der Nichtbewährung während der
Probezeit aufmerksam gemacht: Wurde der Vollzug einer Geldstrafe unter Ansetzung einer
Probezeit aufgeschoben, muss sie vor- erst nicht bezahlt werden. Bewährt sich der/die
Verurteilte bis zum Ablauf der Probezeit, muss er/sie die Geldstrafe definitiv nicht mehr
bezahlen (Art. 45 StGB); Analoges gilt für die bedingte Freiheitsstrafe. Eine bedingte Strafe
bzw. der bedingte Teil einer Strafe kann im Übrigen vollzogen werden (Art. 46 Abs. 1 bzw.
Abs. 4 StGB), - wenn der/die Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder
Vergehen begeht, - wenn der/die Verurteilte sich der Bewährungshilfe entzieht oder die
Weisungen missachtet.
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